
Leben braucht
Erinnerung

Gesellschaft für Dauergrabpfl ege
Westfalen-Lippe mbH

Germaniastr. 53
44379 Dortmund
Tel.: 02 31 - 96 10 14 32

www.dauergrabpfl ege-wl.de
service@dauergrabpfl ege-wl.de

Kostenlose Servicenummer: 
08 00 - 15 16 17 0
(aus dem deutschen Festnetz) ©
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Gegen das Vergessen
Gepflegte Gräber setzen ein deutliches Zeichen gegen das 
Vergessen, sie sind Brücke zwischen dem Heute und Morgen. 

Aber was passiert, wenn man in eine andere Stadt umzieht 
oder aus zeitlichen, gesundheitlichen oder anderen Gründen 
die Grabpflege nicht mehr selbst übernehmen kann? Mit der 
Dauergrabpflege bietet Ihnen Ihr Friedhofsgärtner einen 
umfassenden Service für die langfristige Grabpflege ab einer 
Dauer von fünf Jahren. So können Sie ein Ihnen anvertrautes 
Grab ab sofort oder später auch Ihre eigene Grabstelle über 
viele Jahre hinweg in einem gepflegten Zustand erhalten.

Individueller Service  
                   für viele Jahre
Bei der Dauergrabpflege können Sie individuell wählen, 
welche friedhofsgärtnerischen Leistungen Sie in Anspruch 
nehmen. Die Leistungen Ihres Friedhofsgärtners sind u. a.:

	 Gärtnerische Anlage und Gestaltung der Grabstätte 
	 Regelmäßige Betreuung und Pflege des Grabes  

	 (vom Sauberhalten der Grabfläche bis hin zum Schneiden  
	 der Gehölze) 
	 Jahreszeitlich wechselnde Bepflanzung mit Frühjahrs-,  

	 Sommer- und Herbstblumen Ihrer Wahl 
	 Schmuck des Grabes mit Wintergrün und Gestecken 
	 Grabschmuck zu Allerheiligen, Totensonntag  

	 und persönlichen Gedenktagen  
	 Erneuerung der gärtnerischen Anlage nach Einsenk- 

	 schäden oder in zu vereinbarenden Abständen 

 

Vertrauen durch  
    vertragliche Sicherheit
Ein Dauergrabpflege-Vertrag ist eine vertragliche Vereinba-
rung zwischen dem Friedhofsgärtner und dem Kunden (Treu-
geber) unter Mitwirkung der Gesellschaft für Dauergrabpflege 
Westfalen-Lippe mbH als Treuhandstelle. Die Treuhandstelle 
ist verpflichtet, die Vertragssumme, die als Einmalzahlung bei 
Vertragsabschluß geleistet wird, treuhänderisch zu verwalten 
und die Erträge vertragsgemäß zu verwenden. Die Gelder 
werden mündelsicher angelegt und die jährlich anfallenden 
Zinserträge Ihrem Treuhandkonto gutgeschrieben. Zu den 
Aufgaben der Treuhandstelle gehört neben der Verwaltung 
der Verträge und der jährlichen Bezahlung des beauftragten 
Friedhofsgärtners auch dessen Überprüfung. In regelmäßigen 
Abständen kontrollieren qualifizierte Mitarbeiter die Ausfüh-
rung der vereinbarten Leistungen.


